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Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gem. Art. 13 DSGVO 

 

1. Verantwortliche Stelle 
 
Baugenossenschaft  T: (040) 21 11 00-0 
freier Gewerkschafter eG T: (040) 21 11 00-11 
Willy-Brandt-Straße 67 
20457 Hamburg www.bgfg.de 
 
2. Gesetzlicher Vertreter  Beauftragte für den Datenschutz 
 
Sascha Gohlke (Vorstand) Hilke Kuring 
Peter Kay (Vorstand) kuring@bgfg.de 
 T: (040) 21 11 00-20 
www.bgfg.de/Impressum 
 
3. Zuständige Aufsichtsbehörde 
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg 
T: (040) 4 28 54 - 40 40 
F: (040) 42 79 – 1 18 11 
mailbox@datenschutz.hamburg.de  
 
4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, Datenverarbeitung oder Datennutzung 
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der Europäischen 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n. F. (BDSG neu). Die Erhebung, 

Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur für die hier ausdrücklich genannten 

Zwecke. Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte, vorher 

genannte Zwecke erteilt wurde, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis der Einwilligung gegeben. Eine 

erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit 

der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. lm Rahmen des Mietinteressentenbogens verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:  

a) Zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen und/oder zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten gemäß 

Art. 6 Abs. 1 b, c DSGVO: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Anbahnung und/oder 

zum Abschluss eines Dauernutzungs-/Mietvertrages mit der BGFG. 

b) lm Rahmen der Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO: Soweit erforderlich, verarbeiten wir 

personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages oder der vorvertraglichen Maßnahmen 

hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten. Dazu gehören:  

 Konsultationen von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von 

Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken im Vermietungsbetrieb 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 

 Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unserer Genossenschaft 

 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (insbesondere beim Betrieb von 

Videoaufklärungsgeräten) 

 Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen mithilfe elektronischer 

Schließanlagen, soweit vorhanden) 

 Maßnahmen zur Mitgliederförderung (z. B. Information über Veranstaltungen oder Serviceleistungen 

der bgfg) 

 Erfüllung steuerrechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Verpflichtungen 
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Gemäß Art. 21 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 und 2 DSGVO können Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 

betreffender personenbezogenen Daten einlegen. Die Löschung Ihrer Daten steht allerdings unter dem Vorbehalt, 

dass wir sie nicht mehr für die Zwecke benötigen, zu denen Sie sie uns überlassen haben. Sofern eine Löschung Ihrer 

Daten nicht möglich ist, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen von uns die Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer Daten verlangen. 

 

5. Bestehende Datenschutzrechte betroffener Personen 
 

Jede betroffene Person hat die folgenden Datenschutzrechte nach der DSGVO und dem BDSG-neu: 

 

 Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO 

 Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten nach Art. 16 DSGVO 

 Recht auf Löschung nach Art.17 DSGVO 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO 

 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO 

 Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 

 Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO i. V. m. § 

19 BDSG-neu 

 

6. Datenübermittlung an Dritte 
 

Empfänger: 

 

Schufa Holding GmbH  Einholen von Bonitätsauskünften, Übermittlung von Schuldnerdaten 

Immo-Office   Auftragsverarbeiter für Instandhaltungsaufträge 

Haufe-Lexware    Auftragsverarbeiter für den Betrieb der 

Real Estate AG   wohnungswirtschaftlichen Software 

 

Kategorien von Empfängern: 

Behörden   Auskunftspflichten, Abwendung von Gefahren/Gefährdungen 

Vormieter/Nachmieter  Kontaktdaten für die Wohnungsbesichtigung 

Messdienstleister  Auftragsverarbeiter für Messdienste 

Handwerkerfirmen  Kontaktdaten für Ausführung von Instandhaltungsaufträgen 

Inkasso-Unternehmen  Geltendmachung von Forderungen 

Rechtsanwälte/Gerichte Geltendmachung von Rechtsansprüchen/Verteidigung im Rechtsstreit 

IT-Dienstleister   Auftragsverarbeiter für IT-Support 

Druckereien   Auftragsverarbeiter für personalisierte Druckerzeugnisse 

Archiv- und Materiallogistik Transport, Aufbewahrung und Entsorgung von Akten 

Banken    Zahlungsverkehr 

 

Die Mitgliederliste kann von jedem Mitglied sowie von einem Dritten, der ein berechtigtes Interesse darlegt, bei der 

Genossenschaft eingesehen werden. Abschriften aus der Mitgliederliste sind dem Mitglied hinsichtlich der ihn 

betreffenden Eintragungen auf Verlangen zu erteilen (§ 31 Abs. 1 GenG). 

 



3 

Der Dritte darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden; 

eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur zulässig, soweit die Daten auch dafür hätten übermittelt werden dürfen. 

Ist der Empfänger eine nicht öffentliche Stelle, hat die Genossenschaft ihn darauf hinzuweisen; eine Verarbeitung für 

andere Zwecke bedarf in diesem Fall der Zustimmung der Genossenschaft (vgl. § 31 Abs. 2 GenG). 

 

Nach § 54 GenG muss jede Genossenschaft einem Prüfungsverband angehören und unterliegt der Pflichtprüfung 

nach § 53 GenG durch diesen Verband. Es ist nicht auszuschließen, dass im Rahmen der Prüfung die Prüfer auch 

Einsicht in die personenbezogenen Daten der Mitglieder nehmen. Die Prüfer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet 

(vgl. § 62 GenG). 

 

Nach § 9 GenG muss eine Genossenschaft in der Regel über einen Aufsichtsrat verfügen, dessen Aufgabe es nach 

§ 38 Abs. 1 GenG ist, den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann zu diesem 

Zweck vom Vorstand jederzeit Auskünfte über alle Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen und die Bücher 

und Schriften der Genossenschaft einsehen und prüfen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Aufsichtsrat im 

Rahmen der Ausübung seiner Überwachungsaufgabe auch Einsicht in die personenbezogenen Daten der Mitglieder 

nimmt. Der Aufsichtsrat ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

7. Dauer der Speicherung 
 

Nach Entfallen des jeweiligen Verarbeitungs- und Nutzungszweckes gelten einschlägige gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen.  

 

Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften:  

Bei Notwendigkeit der Erhaltung von Beweismitteln etwa im Rahmen gerichtlicher Verfahren wird auf folgende 

Speicherungsfristen hingewiesen: Die Verjährungsfristen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können bei 

Vorhandensein eines gerichtlichen Titels bis zu 30 Jahre betragen (§§ 195 ff. BGB). 

 

8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten 
 

Derzeit findet keine Datenübermittlung in Drittstaaten statt. Dies ist auch nicht geplant.  

 

9. Freiwilligkeit und Bereitstellungspflicht personenbezogener Daten 
 

lm Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, die für 

die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 

Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten sind wir nicht in 

der Lage, einen Vertrag zu schließen oder diesen durchzuführen. Sofern eine Angabe freiwillig erfolgen kann, haben 

wir diese Angabe im jeweiligen Erhebungs-Formular gekennzeichnet.  

 

10. Automatisierte Entscheidungsfindungen 
 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine ausschließlich 

automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO. 


